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Der örtliche Personalrat am Wilhelmi-

Gymnasium 

 

Die Mitglieder des ÖPR werden zusammen 

mit den Bezirks- und Hauptpersonalräten 

in einem Turnus von vier Jahren gewählt. 

Nach den letzten Wahlen im Juni 2010 ge-

hören folgende Kolleginnen und Kollegen 

dem ÖPR an:  

 

- Bettina Finck 

- Axinja Hess 

- Jutta Stier 

- Bruno Strnad (Vorsitzender) 

- Wolfram Theis (stellvertretender   

   Vorsitzender)  

 

Nach dem Personalvertretungsgesetz 

kommen dem Personalrat verschiedene 

Möglichkeiten der Mitwirkung und Mitbe-

stimmung zu, vor allem im Bereich der 

„innerdienstlichen, sozialen und persönli-

chen Belange“ der Lehrerinnen und Leh-

rer. Zu den Aufgaben gehören vor allem 

das Bemühen um das soziale Klima im 

Kollegium z.B. durch die Organisation des 

Kollegenausfluges und eines Treffens mit 

den neuen Kolleginnen und Kollegen, die 

Mitorganisation des pädagogischen Tages, 

Gratulation bei Geburtstagsjubiläen, Ge-

burten oder Hochzeiten, aber auch der 

Kontakt zu den ehemaligen Kolleginnen 

und Kollegen.  

Ebenso nimmt ein Mitglied des ÖPR an 

den Bewerbungsgesprächen neuer Kolle-

ginnen und Kollegen teil. Der ÖPR steht 

bei all diesen Angelegenheiten in Kontakt 

und im Austausch mit der Schulleitung und 

arbeitet mit ihr in vertrauensvoller Weise 

zusammen. Die Sichtweise der Kollegin-

nen und Kollegen bringt er in schulische 

Entscheidungsprozesse mit ein, z.B. im 

vergangenen und in diesem Schuljahr bei 

den Umbaumaßnahmen und der Ausstat-

tung des Lehrerzimmers. Er hat dabei im-

mer das Wohl aller am Schulleben Betei-

ligten im Blick.  

 

 

Gleichstellungsbeauftragte 

Die Frauen- bzw. Gleichstellungsbeauf-

tragte wirkt bei der Durchsetzung der tat-

sächlichen Gleichberechtigung und bei der 

Beseitigung von Benachteiligung für Frau-

en mit.  

Sie wird gemäß dem Gesetz zur Durchset-

zung der tatsächlichen Gleichberechtigung 

Frauen und Männern (Landesgleichberech-

tigungsgesetz - LGlG vom 21. Dezember 

1995, §12) von den weiblichen Lehrkräften 

der Schule gewählt. Sie achtet auf die 

Durchführung und Einhaltung des Landes-

gleichberechtigungsgesetzes und unter-

stützt die Dienststellenleitung bei dessen 

Umsetzung. Daher nimmt sie auch bei Be-

werbungsgesprächen neuer Kolleginnen 

und Kollegen teil. 

Gleichstellungsbeauftragte am Wilhelmi-

Gymnasium Sinsheim ist OStR‘n Inge 

Gmelin, ihre Vertreterin ist StRn Gudrun 

König. 

6 


